Herkunftsangaben – AGRAR
HA 3A Änderung der Produktspezifikation
(Standard- oder vorübergehende Änderung)
	


An das
Österreichische Patentamt
Dresdner Straße 87
1200 Wien

· 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	Bitte für amtliche Vermerke freihalten!
	




(Die eingeklammerten Zahlen verweisen auf Erläuterungen in der angeschlossenen Ausfüllhilfe)
	Beantragt wird die Änderung der Produktspezifikation zu folgender geografischer Angabe oder Ursprungsbezeichnung:
     
	

	[bookmark: Mail]nationales Aktenzeichen:      
	(1)



	Es wird bestätigt, dass die beantragten Änderungen weder
· den geschützten Namen oder seine Verwendung betreffen, noch
· die Gefahr in sich bergen, dass der Zusammenhang zwischen Erzeugnis und geografischem Gebiet verloren geht noch
· Beschränkungen der Vermarktung des Erzeugnisses zur Folge haben
☐ Ja  ☐ Nein
	(2)



	Die Produktspezifikation soll gemäß Art. 24 Abs. 5 der VO (EU) Nr. 2024/1143 nur vorübergehend (zeitlich begrenzt) geändert werden
☐ Ja  ☐ Nein

Eine bereits genehmigte vorübergehende Änderung soll verlängert werden
☐ Ja  ☐ Nein

	(3)



	Antragsteller:in: (Name und Anschrift)
     

Telefon:      
	


E-Mail      
	(4)

	
Antragsteller:in ist ein:e:

☐ Einzelanmelder:in (Ausführungen und Belege zur Antragsberechtigung bitte anschließen) 	 
☐ Erzeugervereinigung                            Rechtsform der Vereinigung:      
☐ anerkannte Erzeugervereinigung      Rechtsform der Vereinigung:      

	




	Vertretung
☐ Vertreter:in 

Name und Anschrift
     

Telefon:      
Allf. Zeichen der Vertretung:      
	
☐ Zustellbevollmächtigte:r 




E-Mail:      


	(5)

	☐  Vollmacht liegt bei 
	☐  Vollmacht erteilt (nur für berufsmäßige Parteienvertreter:innen)



	Änderungen im Detail:

     


	(6)

	☐ ggf. Fortsetzungsblatt anschließen
	



	Begründung, warum die Änderungen erforderlich sind:

     


	(7)

	☐ ggf. Fortsetzungsblatt anschließen
	



	Beilagen: (Die mit * gekennzeichneten Beilagen sind zwingend einzureichen)  
	

	☐ (bei vorübergehenden Änderungen) behördliche Nachweise*
☐ geänderte Produktspezifikation*
☐ (geändertes) Einziges Dokument
☐ elektronischer Datenträger (* bei Vorlage in Papier)
☐ Sonstiges, nämlich      

	(8)
(9)
(10)
(11)
(12)



	[bookmark: _Hlk214260940]Datum, Unterschrift(en)



__________________________________________
Unterschrift(en)/ Datum
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Erläuterungen und Hinweise
	
Die Verordnung (EU) 2024/1143 über geografische Angaben für Wein, Spirituosen und landwirtschaftliche Erzeugnisse […] unterscheidet bei Änderungen der zu einer bereits geschützten Herkunftsangabe vorgelegten Unterlagen (Produktspezifikation und Einziges Dokument) zwischen sog. Unionsänderungen und Standardänderungen (inkl. bloß vorübergehender Anpassungen – siehe nachstehenden Punkt 3). 

Eine Unionsänderung liegt vor, wenn sie eine Änderung des Einzigen Dokuments (oder eines gleichwertigen Dokuments) zur Folge hat und die Änderungen den geschützten Namen oder seine Verwendung betreffen, den Zusammenhang zwischen Erzeugnis und geografischem Gebiet gefährden oder Beschränkungen der Vermarktung des Erzeugnisses bewirken. Was nicht als Unionsänderung anzusehen ist, gilt als Standardänderung. 

Für die unterschiedlichen Änderungstypen sieht die Verordnung auch unterschiedliche Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vor. Standardänderungen werden vom Mitgliedstaat selbst genehmigt, Unionsänderungen von der Kommission. Eine Vermischung von Standardänderungen mit Änderungen, die als Unionsänderung zu behandeln sind, ist – sofern die Änderungen voneinander trennbar sind - zu vermeiden. Stattdessen wären getrennte Änderungsanträge einzubringen.

Anträge zu beiden Änderungsarten sind für geschützte österreichische Herkunftsangaben und für landwirtschaftliche Erzeugnisse von einer Erzeugervereinigung (siehe nachstehenden Pkt. 4) beim Österreichischen Patentamt einzubringen. Für Änderungsanträge ist weder auf nationaler noch auf Unionsebene eine Verfahrensgebühr zu entrichten.  

Weitergehende Informationen zum Thema Herkunftsschutz bzw. zum Änderungsverfahren finden Sie im INFORMATIONSBLATT HA 101A.




Ausfüllhilfe

1. Das nationale Aktenzeichen können Sie der über die Webseite des Österreichischen Patentamtes (www.patentamt.at/herkunftsangaben/) erfolgten Veröffentlichung der aktuellen Produktspezifikation entnehmen (z.B. HA 1/2007).

2. Die eingeforderte Bestätigung dient der Absicherung, dass das für die Art der Änderungen passende Formblatt gewählt wurde und in der Folge die richtigen Unterlagen vorgelegt werden. Muss die Frage auch nur in einem Punkt mit Nein beantwortet werden, verwenden Sie bitte bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen das Formblatt HA 4A.

3. Eine Standardänderung gilt als vorübergehende Änderung, wenn Änderungen der Produktspezifikation aufgrund der vorübergehenden behördlichen Einführung verbindlicher sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen notwendig werden oder aufgrund behördlich anerkannter Naturkatastrophen, widriger Witterungsverhältnisse oder erheblicher Marktstörungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände (einschließlich geopolitischer Ereignisse), die sich auf die Versorgung mit erforderlichen Rohstoffen auswirken. Neben der Beschreibung der Änderungen ist auch die beantragte Dauer dieser vorübergehenden Abweichung anzugeben. Sofern die außergewöhnlichen Umstände in weiterer Folge länger als zunächst beantragt vorliegen, kann mit dem vorliegenden Formblatt auch eine Verlängerung der Geltungsdauer der vorübergehenden Änderungen beantragt werden. 

4. Hier ist der vollständige (ungekürzte) Namen (z.B. lt. Vereinsregister) und Anschrift anzugeben. Mitglieder einer „GesbR“ sind einzeln mit Vor- und Zunamen anzuführen. 

Antragsteller:in und Änderungswerber:in kann nur ein Zusammenschluss von Erzeugern (Erzeugervereinigung) des mit der geschützten Herkunftsangabe bezeichneten Produkts sein. Besteht eine anerkannte Erzeugervereinigung (die Anerkennung erfolgt über Antrag bei Vorliegen bestimmter Kriterien durch das Landwirtschaftsministerium gemäß den Anforderungen des EU-Qualitätsregelungen-Durchführungsgesetz – EU-QuaDG, BGBl. I Nr. 130/2015), so ist nur diese Vereinigung berechtigt, einen Änderungsantrag zu stellen. Anerkannte Erzeugervereinigungen sind zur jeweiligen Herkunftsangabe im Unionsregister der geografischen Angaben eingetragen. In Ausnahmefällen werden natürliche oder juristische (Einzel-) Personen einer antragsberechtigten Vereinigung gleichgestellt (vgl. Informationsblatt). Die Erfüllung dieser Bedingungen ist auf einem gesonderten Beiblatt als Bestandteil des Antrages darzustellen und zu belegen. 

5. Die Bestellung einer Vertretung ist nicht verpflichtend; eine solche ist daher nur dann anzuführen, wenn das Verfahren von einem Vertreter / einer Vertreterin durchgeführt werden soll. Handelt es sich dabei nicht um ein Mitglied des Patent-, Rechtsanwalts- oder Notarstandes, das sich auf eine erteilte Vollmacht berufen kann, so muss die Vollmacht dem Österreichischen Patentamt schriftlich vorgelegt werden. Ein:e namhaft gemachte:r Zustellbevollmächtigte:r ist im Gegensatz dazu lediglich zur Entgegennahme von Poststücken für den:die Antragsteller:in (RSb-Briefe) autorisiert, kann in deren Namen jedoch keine sonstigen rechtswirksamen Handlungen tätigen bzw. Erklärungen abgeben. Personen, die firmen- oder vereinsrechtlich vertretungsbefugt sind (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, Handlungsbevollmächtigte) sind nicht anzuführen. 

6. Nummerieren Sie Ihre Änderungen und erklären Sie zu jeder Änderung, worin die Änderung besteht, was geändert wird, wegfällt, ersetzt wird. Führen Sie dabei unbedingt auch die Bezeichnung der Rubrik der bisher gültigen Produktspezifikation bzw. des bisherigen Einzigen Dokuments (sofern ein solches bereits im EU-Amtsblatt veröffentlicht wurde) an, welche von diesen Änderungen betroffen sind. Die zu ändernden Textpassagen müssen im Formular weder wiedergegeben noch den neuen Textteilen gegenübergestellt werden. Stattdessen müssen die konkret geänderten Texte in der als Beilage zwingend vorzulegenden geänderten Version der Produktspezifikation und - falls zutreffend - auch im geänderten Einzigen Dokument eingefügt und ersichtlich gemacht werden. Falls noch kein Einziges Dokument im Amtsblatt veröffentlicht wurde, so ist ein solches im Zuge der Änderung zu erstellen.

Beachten Sie auch, dass Änderungen oftmals an mehreren Stellen der Unterlagen zum Tragen kommen.

7. Begründen Sie jeden Änderungswunsch bzw. Änderungsnotwendigkeit und folgen Sie dabei der Reihenfolge der Nummerierung Ihrer Änderungen. 

8. Bei vorübergehenden Änderungen sind Nachweise für die behördliche Einführung der die Änderungen notwendig machenden sanitären oder phytosanitären Maßnahmen vorzulegen bzw. Unterlagen aus denen hervorgeht, dass eine Naturkatastrophe, widrige Witterungsverhältnisse oder erhebliche Marktstörungen aufgrund außergewöhnlicher Umstände, die sich auf die Versorgung mit erforderlichen Rohstoffen auswirken, behördlich anerkannt wurden.

9. Zusätzlich zur Erläuterung der einzelnen Änderungen (vgl. Sie Pkt. 6 und 7) - ist eine Gesamttextfassung der geänderten Produktspezifikation (= bisheriger Spezifikationstext mit Einarbeitung der beantragten Änderungen) vorzulegen. 

Bei jenen Produktspezifikationen, die noch nach den Bestimmungen der VO (EWG) Nr. 2081/92 
erstellt wurden und lediglich aus einem Zusammenfassungsblatt mit mehreren davon getrennten Beilagen bestehen (womit keine Gesamttextfassung einer Produktspezifikation vorliegt), wird darauf hingewiesen, dass, jedenfalls eine Gesamttextfassung der geänderten Produktspezifikation vorzulegen ist, in welche der aufrecht bleibende spezifikationsrelevante Inhalt der Beilagen in die nunmehr vorzulegende geänderte neue Produktspezifikation übernommen und um allfällige Neuerungen ergänzt wird. Zusätzlich ist auch anzugeben, welche der bisherigen Beilagen bestehen bleiben und nicht bereits in die Gesamttextfassung der geänderten Produktspezifikation integriert wurden.

10. Das Einzige Dokument enthält nicht alle, sondern bloß die wichtigsten Angaben der
Produktspezifikation und ist Grundlage der Beurteilung eines Antrages auf Unionsebene. Die darin zusammenzufassenden Angaben sind von Art. 50 VO (EU) 2024/1143 vorgegeben (Näheres entnehmen Sie bitte unserem Informationsblatt). 

Ist bereits vor dem gegenständlichen Änderungsantrag ein veröffentlichtes Einziges Dokument vorhanden, so ist dieses nunmehr entsprechend den aus der geänderten Spezifikation zu übernehmenden Neuerungen zu überarbeiten und eine neue Gesamttextversion des Einzigen Dokumentes vorzulegen. Sind die beantragten Änderungen allerdings dergestalt, dass sie keine Änderung des bisherigen Einzigen Dokuments erforderlich machen, so muss/kann auch kein geändertes Einziges Dokument vorgelegt werden.

Ist vor dem gegenständlichen Änderungsantrag jedoch kein Einziges Dokument im EU-Amtsblatt veröffentlicht worden, so hat die Erstellung eines Einzigen Dokuments nun im Zuge der Änderung jedenfalls zu erfolgen, unabhängig davon, ob die Änderungen in das Einzigen Dokument aufzunehmen sind oder nicht.

11. [bookmark: _Hlk214269860]Das ausgefüllte Antragsformular, die geänderte Produktspezifikation, das geänderte bzw. neue Einzige Dokument, sonstige weitere Antragsteile und Beilagen sind dem Österreichischen Patentamt im Falle der postalischen Übermittlung zusätzlich auf einem elektronischen Datenträger zu übermitteln. Dieser Datenträger hat den auf unserer Webseite (www.patentamt.at) veröffentlichten und in § 8b der Kundmachung der Präsidentin des Patentamtes über die elektronische Einbringung von Eingaben sowie die Standards und Formate für die Einreichung von Unterlagen auf externen Datenträgern festgelegten Standards zu entsprechen. Sofern das Antragsformular inkl. den oben genannten Beilagen über das Allgemeine Online Formular (= AOF) eingebracht wird, ist keine zusätzliche Vorlage eines elektronischen Datenträgers notwendig. 

12. Hier wären allfällige sonstige Beilagen aufzulisten – zB allf. Zusatzblätter, eine geänderte Karte des Erzeugungsgebietes, frei verwendbare Bilder des Erzeugnisses etc. 
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